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 Grundordnung 

für die Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen vom 15. August 2022 

 

§ 1 

Aufgaben der Fachhochschule 

 

(1) Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat die in § 3 des Ge-

setzes über die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-

Westfalen (FHGöD) genannten Aufgaben. 

 

(2) Die Fachhochschule führt aufgrund besonderer Vereinbarungen zwischen dem 

Land Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern auch Anwärterinnen und An-

wärter sowie Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte aus diesen Bundesländern 

zur Laufbahnprüfung bzw. zur Aufstiegsprüfung, sofern für die Genannten eine Fach-

hochschulausbildung vorgeschrieben ist und die Ausbildungsvorschriften der anderen 

Bundesländer denen von Nordrhein-Westfalen vergleichbar sind. Soweit die Voraus-

setzungen des Satzes 1 nicht vorliegen, übernimmt die Fachhochschule die theoreti-

sche Ausbildung. 

 

 

§ 2 

Gliederung der Fachhochschule 

 

Die Fachhochschule gliedert sich in die Fachbereiche „Rechtspflege“ und „Strafvoll-

zug“ 

§ 3 

Mitglieder und Angehörige der Fachhochschule 

 

(1) Mitglieder der Fachhochschule im Sinne dieser Grundordnung sind: 

 

1. 

die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule und deren/dessen Stellvertreterinnen 

oder Stellvertreter 

2. 

die Professorinnen und Professoren sowie die Dozentinnen und Dozenten 

3. 

die hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte) 

4. 

die Studierenden. 

 



(2) Angehörige der Fachhochschule sind, soweit sie nicht Mitglieder sind, die in § 6 

Abs. 2 FHGöD und die in § 20 Abs. 4 FHGöD genannten Personen. Sie nehmen an 

den Wahlen zum Senat und zum Fachbereichsrat nicht teil. Im Übrigen haben sie, 

soweit sich aus dem FHGöD und der Grundordnung nichts anderes ergibt, die gleichen 

Rechte und Pflichten wie die Mitglieder. § 7 Abs. 5 FHGöD gilt nicht. 

 

(3) Studierende sind die in § 3 Abs. 1 Satz 3 1. Halbs. FHGöD und in § 1 Abs. 2 

Genannten. 

 

(4) Die in § 1 Abs. 3 genannten Personen sind während der Zuweisung an die Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen nur Studierende der Fachhoch-

schule des Bundes für öffentliche Verwaltung. 

 

§ 4 

Organe der Fachhochschule 

 

Organe der Fachhochschule sind 

 

1. 

die Leiterin oder der Leiter (Leitung) der Fachhochschule 

2. 

der Senat 

3. 

die Fachbereichsräte 

 

§ 5 

Leitung der Fachhochschule 

 

Die Leitung der Fachhochschule hat die in § 9 Abs. 1 und 2 FHGöD genannten Aufga-

ben. 

 

 

§ 6 

Senat 

 

(1) Dem Senat gehören an 

 

1. 

die Leiterin/der Leiter der Fachhochschule als Vorsitzende/Vorsitzender oder im Falle 

der Verhinderung die Stellvertreterin/der Stellvertreter, die ihren/der seinen Dienstort 

in Bad Münstereifel hat, als erste Stellvertreterin/erster Stellvertreter und bei de-

ren/dessen Verhinderung die Stellvertreterin/der Stellvertreter, die ihren/der seinen 

Dienstort in Essen hat, als zweite Stellvertreterin/zweiter Stellvertreter. 

2. 



insgesamt 10 Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Professorinnen/Professoren 

und Dozentinnen/Dozenten 

3. 

zwei Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der hauptberuflichen sonstigen Beschäftig-

ten 

4. 

sechs Vertreterinnen/Vertreter der Studierenden 

 

5. 

mit beratender Stimme 

 

a) 

je ein von den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsver-

bände (§ 94 Abs. 3 Satz 1 LBG) zu bestimmendes Mitglied 

b) 

ein vom Ministerium der Justiz zu bestimmendes Mitglied 

c) 

die Stellvertreterinnen/Stellvertreter der Leitung der Fachhochschule und die Fachbe-

reichssprecherinnen/Fachbereichssprecher, soweit sie nicht stimmberechtigte Mitglie-

der gemäß Nr. 1 oder 2 sind 

d) 

die Gleichstellungsbeauftragte oder im Falle der Verhinderung ihre Stellvertreterin. 

 

(2) Der Senat nimmt die Aufgaben und Befugnisse des § 10 FHGöD nach Maßgabe 

der als Anlage beigefügten Geschäftsordnung wahr, die Bestandteil dieser Grundord-

nung ist. 

 

(3) Der Senat ist von der Leitung der Fachhochschule über Fragen von grundsätzlicher 

Bedeutung zu unterrichten. Er kann von der Leitung der Fachhochschule jederzeit 

Auskunft über diejenigen Angelegenheiten der Fachhochschule verlangen, die für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben von Bedeutung sind. 

 

 

 

 

§ 7 

Fachbereichsrat 

 

(1) Dem Fachbereichsrat gehören an 

 

1. 

sechs Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Professorinnen/Professoren und Do-

zentinnen/Dozenten 

2. 



eine vom Ministerium der Justiz zu bestimmende, bei den Ausbildungskörperschaften 

als Ausbildungsleiterin/Ausbildungsleiter oder Ausbilderin/Ausbilder tätige Person 

3. 

eine Vertreterin/ein Vertreter der Gruppe der Lehrbeauftragten 

4. 

drei Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Studierenden. 

 

 

(2) Die Professorinnen und Professoren sowie die Dozentinnen und Dozenten eines 

Fachbereichs sind Mitglieder des Fachbereichsrats, sofern ihre Zahl insgesamt sechs 

nicht übersteigt. In diesem Falle beträgt die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der 

Gruppe der Studierenden 50 v. H. der Zahl der Gruppe der Professorinnen und Pro-

fessoren sowie der Dozentinnen und Dozenten am Tage der Wahlausschreibung; bei 

ungerader Zahl berechnet sich die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Studie-

renden nach der nächsthöheren geraden Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der 

Professorinnen und Professoren sowie Dozentinnen und Dozenten. 

 

 

(3) Stellt die Gruppe der Lehrbeauftragten keine Vertreterin und keinen Vertreter, er-

höht sich die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Studierenden um 

eins. 

 

(4) Der Fachbereichsrat nimmt die Aufgaben des § 13 FHGöD wahr. Er gibt sich eine 

Geschäftsordnung, die der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Leitung der Fach-

hochschule bedarf. 

 

 

§ 8 

Wahlen zum Senat und zum Fachbereichsrat 

 

(1) Die ordentlichen Wahlen zum Senat und zum Fachbereichsrat finden alle zwei 

Jahre im Monat April beginnend mit dem Jahr 2023 nach Maßgabe des § 15 FHGöD 

statt. Die Vertretung der Gruppen wird in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 

Wahl nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt. Liegt für 

eine Wahl und Gruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, wird nach den Grundsätzen 

der Mehrheitswahl gewählt. Dasselbe gilt, wenn nur eine Vertreterin oder ein Vertreter 

einer Gruppe zu wählen ist. 

 

(2) Im Senat soll jeder Fachbereich entsprechend seiner Mitgliederzahl, mindestens 

jedoch mit je einem Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren so-

wie Dozentinnen und Dozenten sowie aus der Gruppe der Studierenden vertreten sein. 

 



(3) Das Mandat der gewählten Mitglieder beginnt mit ihrer Benachrichtigung durch den 

Wahlvorstand, frühestens jedoch mit Ablauf der letzten Wahlperiode. Die neuen Gre-

mien treten unverzüglich, spätestens einen Monat nach Ablauf der Wahl, zu ihren kon-

stituierenden Sitzungen zusammen. 

 

(4) Die Mitgliedschaft eines gewählten Mitglieds erlischt vorzeitig durch 

 

a) 

Ausscheiden aus der Fachhochschule 

b) 

Rücktritt 

c) 

Ausscheiden aus der Gruppe, die das Mitglied gewählt hat. 

 

(5) In den Fällen des vorzeitigen Erlöschens der Mitgliedschaft tritt ein Ersatzmitglied 

ein; § 15 Abs. 2 FHGöD bleibt unberührt. Das Ersatzmitglied bestimmt sich aus den 

nicht Gewählten derjenigen Liste, der das zu ersetzende Mitglied entstammt, und zwar 

in der Reihenfolge der nächsthöheren Stimmenzahl. Enthält diese Liste keine Bewer-

bung, auf die gültige Stimmen entfallen sind, ist das Ersatzmitglied aus den übrigen 

Listen derselben Gruppe in der Reihenfolge der nächsten Höchstzahl zu ermitteln. 

Kann das Ersatzmitglied so nicht bestimmt werden, findet eine Nachwahl statt. Die 

Amtszeit des Ersatzmitgliedes endet mit dem Zeitpunkt, in dem die ordentliche Amts-

zeit desjenigen Mitglieds geendet hätte, für das es eingetreten ist. Die Amtszeit eines 

nachgewählten Mitglieds endet mit der ordentlichen Wahlperiode. 

 

(6) Das Nähere regelt die Wahlordnung. 

 

(7) Jede wahlberechtigte Person kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der Wahlen Einspruch erheben. Der Einspruch 

ist schriftlich beim Wahlvorstand einzureichen und zu begründen. Der Einspruch ist 

nur zulässig, wenn aufgrund des behaupteten Sachverhalts Auswirkungen auf die Sitz-

verteilung nicht ausgeschlossen werden können. Über Einsprüche entscheidet der 

Wahlvorstand. Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erachtet, ist sie 

aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen. Ist eine solche nicht möglich, ist die 

angefochtene Wahl zu wiederholen. 

 

(8) Ist in einem Fachbereich nur eine lehrbeauftragte Person tätig, gehört sie ohne 

Wahl dem Fachbereichsrat an. Sonst wird die Vertretung der Lehrbeauftragten gemäß 

§ 15 Abs. 1 Satz 4 FHGöD vom Senat mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder 

gewählt. Wird die vorgeschlagene Person nicht gewählt, hat die Leitung der Fachhoch-

schule einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Erreicht keine der vorgeschlagenen 

Personen die erforderliche Mehrheit, findet unter allen Vorgeschlagenen eine Stich-

wahl statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet das Los. 



 

§ 9 

Fachbereichssprecherin oder Fachbereichssprecher 

 

(1) Der Fachbereichsrat wählt nach Maßgabe des § 14 Abs. 4 FHGöD die Fachbe-

reichssprecherin oder den Fachbereichssprecher und die Stellvertreterin oder den 

Stellvertreter. 

 

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichsrats auf 

sich vereinigt. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so ist gewählt, 

wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen der anwesenden Mitglieder er-

hält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

(3) Das lebensälteste Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren 

sowie Dozentinnen und Dozenten des Fachbereichsrats beruft die konstituierende Sit-

zung ein und leitet sie bis zur Wahl der Fachbereichssprecherin oder des Fachbe-

reichssprechers. 

 

(4) Im Übrigen gilt Teil II der Wahlordnung. 

 

 

§ 10 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Aufgaben der Frauenförderung im Rahmen 

von § 17b FHGöD wahr. 

 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin werden auf Vorschlag des 

Senats von der Leitung der Fachhochschule für die Dauer von vier Jahren bestellt. 

 

§ 11 

Vertretung der Studierenden 

 

(1) Die Vertretung der Studierenden besteht aus den Sprecherinnen und Sprechern 

der Studiengruppen aller Fachbereiche. Sie nimmt die in § 25 FHGöD genannten Be-

lange wahr. 

Aus der Mitte der Vertretung der Studierenden wird ein Sprecherrat gebildet. Der Spre-

cherrat beruft die Sitzungen der Vertretung der Studierenden ein und führt deren Ge-

schäfte. Jedes Studium entsendet in den Sprecherrat eine von den Studiengruppen-

sprecherinnen und Studiengruppensprechern des jeweiligen Studiums gewählte Per-

son. 

 

(2) Die Studiengruppen wählen ihre Sprecherin oder ihren Sprecher und die Stellver-

treterin oder den Stellvertreter in geheimer Abstimmung in getrennten Wahlgängen. 



Unmittelbar danach wählen die Studiengruppensprecherinnen und Studiengruppen-

sprecher eines Studiums die in den Sprecherrat zu entsendende Person und deren 

Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die Wahlen finden im Studium I nach Ablauf von 

drei Wochen, in den Studien II und III nach Ablauf einer Woche seit Beginn des jewei-

ligen Studiums statt. 

 

(3) Die Vertretung der Studierenden tritt erstmalig zusammen einen Monat nach In-

krafttreten der Grundordnung. Sie gibt sich binnen eines halben Jahres nach der kon-

stituierenden Sitzung eine Geschäftsordnung, die der rechtsaufsichtlichen Genehmi-

gung der Leitung der Fachhochschule bedarf. 

 

(4) Die von einem Studium in den Sprecherrat entsandte Person behält ihr Amt auch 

während der fachpraktischen Ausbildung der Studierenden dieses Studiums. Es endet 

mit der gem. Abs. 2 zu Beginn des nächsten fachwissenschaftlichen Studiums durch-

geführten Wahl. Während der fachpraktischen Ausbildung wirkt die von diesem Stu-

dium in den Sprecherrat entsandte Person mit bei Fragen, die die in der fachprakti-

schen Ausbildung befindlichen Studierenden dieses Studiums berühren. Das Nähere 

regelt die Geschäftsordnung. 

 

 

§ 12 

Änderung der Grund- und Wahlordnung 

 

Eine Änderung der Grundordnung und der Wahlordnung bedarf einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Senats. 

 

 

§ 13 

Veröffentlichungen 

 

Die Ordnungen und Satzungen der Fachhochschule werden im Justizministerialblatt 

für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Die Grundordnung tritt einen Tag nach der in § 13 vorgeschriebenen Veröffentlichung 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die Grundverordnung vom 16. Juli 2013 in der Fassung vom 

16. Juli 2022 außer Kraft. 

 


